
STADT EBERSWALDE 

Der Bürgermeister 

 

 

 

Einreicher/zuständige Dienststelle:  

80 - Amt für Wirtschaftsförderung und  

       Familiengarten 

 

 

Betrifft: Übernahme der Schleusen des Finowkanals in kommunale Trägerschaft 

              - Wassertouristische Entwicklung der Region Finowkanal 

              - Gründung Zweckverband "Zweckverband Region Finowkanal" 

              - Abschluss Grundsatzvereinbarung mit Bundesrepublik Deutschland 

 

Beschlusstext: 

 

1. Zu den Aufgaben der Stadt gehört die Entwicklung der Freizeit- und Erholungsbedingungen  

    und in ihrem Gebiet insbesondere die wassertouristische Entwicklung der Region Finowkanal     

    als Aufgabe der örtlichen Gemeinschaft. Die Stadt übernimmt die Aufgabe der wassertouris- 

    tischen Entwicklung der Region Finowkanal freiwillig, soweit sie sie nicht bereits durch ihre  

    Tätigkeit in der  Kommunalen Arbeitsgemeinschaft Region Finowkanal (KAG Region Finow- 

    kanal) übernommen hat.  

 

2. Die Aufgabenwahrnehmung nach Ziffer 1 erfolgt durch die Gründung des Zweckverbandes  

   „Zweckverband Region Finowkanal“ und den Abschluss einer Grundsatz- sowie einer  

    Finanzierungsvereinbarung mit der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das  

    Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI), dieses vertreten durch die  

    Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS).  

 

3. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt, die nach Ziffer 1 übernommene Aufgabe auf  

   einen Zweckverband zu übertragen. Dazu beschließt sie die Gründung des Zweckverbandes  

   „Zweckverband Region Finowkanal“ und die Verbandssatzung dieses Zweckverbandes  

    gemäß Anlage 1.  

 

            … 
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4.  Der Zweckverband wird für die Aufgabenwahrnehmung wirtschaftlich im Sinne des § 91  

     der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) tätig. 

 

5. Die Stadtverordnetenversammlung beschließt die Grundsatzvereinbarung gemäß Anlage 2,    

    welche vom gegründeten Zweckverband Region Finowkanal, vertreten durch seine Ver- 

    bandsleitung und der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das BMVI, dieses  

    vertreten durch die GDWS, unterzeichnet wird. Der  Bürgermeister wird für die Stadt in  

    der Verbandsversammlung beauftragt, dem Abschluss der Grundsatzvereinbarung  

    zuzustimmen. 

 

6. Die Stadtverordnetenversammlung stimmt dem Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung 

    auf der Grundlage der Grundsatzvereinbarung grundsätzlich zu. Der Bürgermeister wird  

    beauftragt, dem Kreistag die ausverhandelte Finanzierungsvereinbarung zur Beschlussfas- 

    sung vorzulegen. 

 

7. Die Stadtverordnetenversammlung bekennt sich dazu, dass der Teilabschnitt „Langer Trödel“  

    zur Region Finowkanal gehört und eine sinnvolle touristische Entwicklung und effiziente Be- 

    triebsführung auf Dauer nur möglich sind, wenn dem Zweckverband auch die Betriebsfüh- 

    rung und Unterhaltung für die Schleuse Zerpenschleuse und die für ihren Betrieb notwendi- 

    gen Bauwerke übertragen werden. Über den Zeitpunkt soll der Zweckverband nach Fertig- 

    stellung des Schleusenpaketes 1 entscheiden. Dazu soll der Zweckverband so rechtzeitig  

    Verhandlungen mit den beteiligten Partnern aufnehmen, dass eine Übertragung innerhalb  

    eines Jahres nach Fertigstellung des Schleusenpaketes 1 möglich ist. Mit den Verhand- 

    lungen ist spätestens ein Jahr vor geplanter Fertigstellung zu beginnen. 

 

8. Der Bürgermeister wird mit der Ausführung der Beschlüsse nach Ziffer 1 bis 7, insbesondere  

    mit der Durchführung aller dafür geeigneter, erforderlicher und zweckmäßiger Maßnahmen  

    und der Abgabe entsprechender Erklärungen beauftragt.

 

 

Eberswalde, den 27.09.2019 

 

 

 

 

Boginski  Martin Hoeck 

Bürgermeister Siegel Vorsitzender der 

Stadtverordnetenversammlung   
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